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Solidarische Alterssicherung

Das Rentenmodell der katholischen Verbände

Einführung
Folie1 Titel
1. Grundlagen und Ziele

In einer Zeit der großen Herausforderungen, in der wir nicht wissen, was von unseren sozialen Sicherungssystemen übrig bleibt, wird es immer wichtiger an die Grundlagen zu erinnern:

Folie 2 Grundgesetz
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“

(Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz)
Die sozialen Sicherungssysteme in der Bundesrepublik Deutschland haben mehr als fünfzig Jahre zu wirtschaftlichem Erfolg, sozialer Sicherheit, sozialem Ausgleich, zu sozialem Frieden und zu politischer Stabilität beigetragen. Handlungsleitend war und ist die Herstellung sozialer Gerechtigkeit und der Gedanke der Solidarität. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 1987 deutlich gemacht:

„Die gesetzliche Versicherung beruht im Wesentlichen auf dem Gedanken der Solidarität ihrer Mitglieder sowie des sozialen Ausgleichs und enthält von jeher auch ein Stück soziale Fürsorge. Die annähernd gleichmäßige Förderung des Wohls aller Mitglieder der Solidargemeinschaft mit besonderer Berücksichtigung der Hilfsbedürftigen steht im Vordergrund.“ BVerfGE 76, 256 <300ff.>
Mit der „Reformpolitik“ der alten und der neuen Bundesregierung wird innerhalb weniger Jahre diese soziale Grundlage und damit nicht zuletzt das Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme zerstört.

Folie 3 Herausforderungen an die sozialen Sicherungssysteme

Die sozialen Sicherungssysteme stehen vor großen Herausforderungen. Das ist unbestritten. Aber nicht der demographische Wandel ist derzeit das größte Problem, wie uns in der politischen Diskussion immer wieder suggeriert wird (aktuell bei der Erhöhung des Rentenalters). Wenn die Zahl der älteren Menschen und die Lebenserwartung weiter zunimmt, werden wir zukünftig mehr Mittel zur Versorgung dieser Menschen brauchen. Das gilt für alle Alterssicherungssysteme, auch für die kapitalgedeckten Systeme der betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Was derzeit vielmehr finanzielle Grundlage der Sozialversicherungen gefährdet, ist der strukturelle Wandel der Erwerbsarbeit.

Folie 4 Arbeitslosigkeit
Seit Jahren haben wir es mit einer steigenden Massen-arbeitslosigkeit zu tun (4,88 Mio. im Durchschnitt 2005, aktuell über 5 Mio.) und mit einer Zunahme von flexiblen und prekären Beschäftigungsverhältnissen zu tun, während die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse deutlich zurückgeht.

Folie 5 Rückgang sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
Ein weiteres Kennzeichen für den strukturellen Wandel der Erwerbsarbeit ist die dramatische Abnahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung seit 1991 um 3,8 Mio. Personen bzw. 13%, Rückgang der Vollzeit-Beschäftigung sogar um 5 Mio. bzw.18%, (Die Grafik zeigt: Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung allein zwischen September 2001 und März 2004 um ca. 1,8 Mio. auf 26,4 Mio., deutliche Zunahme von Minijobs, Trend gilt auch für weitere sozial nicht bzw. wenig geschützte Beschäftigungsverhältnisse.)

Eine immer kleiner werdende Gruppe von BeitragszahlerInnen muss die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme finanzieren. Darin liegt das eigentliche Problem.

Die geplanten und jetzt im Schnellverfahren beschlossenen „Reformmaßnahmen“ werden diesen Herausforderungen nicht gerecht. Von dem Anspruch im Koalitionsvertrag „Soziale Sicherheit verlässlich und gerecht zu gestalten“ bleibt so gut wie nichts übrig. Der Leistungsabbau in der Rentenversicherung geht weiter.

Schon der mit der letzten Rentenreform beschlossene Nachhaltigkeitsfaktor senkt das Rentenniveau langfristig um 25% und weitere Kürzungen sind geplant. Laut Rentenversicherungsbericht, der in den nächsten Tagen herausgegeben wird, werden die Renten bis 2008 nicht mehr steigen und ab 2012 soll ein Nachholfaktor nicht realisierte Dämpfungen der Rentenanpassung in mehreren Schritten nachholen.
Auch die vorgezogene Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre ist nichts anderes als eine versteckte Rentenkürzung, denn aktuelle Arbeitsmarktprognosen gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit bis weit ins nächste Jahrzehnt auf hohem Niveau stagniert. Aber bei der Rente mit 67 gehe es auch gar nicht darum, dass auch länger gearbeitet wird. „Tatsächlich ist das Ziel einer solchen Maßnahme, dass die Arbeitnehmer höhere Abschläge auf ihre vorgezogenen Renten in Kauf nehmen“, verkündet der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen (ehemals Mitglied der Rürup-Kommission und Berater der privaten Versicherungswirtschaft.)
Wer unter welchen Umständen zukünftig überhaupt noch eine existenzsichernde Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten wird, steht in den Sternen. Der grundlegende Systemwechsel von einer Sozialversicherung hin zu einem bedarfsgeprüften Fürsorgesystem wird so immer deutlicher. Mit den Reformmaßnahmen sinkt nicht nur das Rentenniveau unaufhaltsam sondern auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die sozialen Sicherungssysteme.

„Unser wichtigstes Kapital ist das Vertrauen der Bevölkerung in das Rentenversicherungssystem“, sagt Herbert Rische, Präsident der Deutsche Rentenversicherung. „Damit darf die Politik nicht leichtfertig umgehen.“
Angesichts dieser Entwicklungen und Herausforderungen und sind wir der festen Überzeugung, dass eine andere Reformpolitik notwendig ist.

Reformpolitik

Folie 6

· Wir brauchen eine finanzielle und soziale Nachhaltigkeit in der gesetzlichen Altersvorsorge

· Es gibt Alternativen zum Abbau sozialer Leistungen und zur Privatisierung der sozialen Sicherung

· Unser Leitbild ist soziale Gerechtigkeit
Ziele sozialer Gerechtigkeit sind

Folie 7
· soziale Absicherung für alle Mitglieder der Gesellschaft: Das soziale Netz muss alle tragen!

· sozialer Ausgleich in der Gesellschaft: Reformpolitik darf nicht polarisieren, Reiche reicher und Arme ärmer machen!

Wir müssen die Spaltung der Gesellschaft stoppen!

· soziale Teilhabe und Teilnahme aller: Es darf nicht die da drinnen und die da draußen geben!

Grundlage dieses Leitbildes ist der christliche Glaube und die katholische Soziallehre. Bestärkt werden wir durch die neue Enzyklika von Papst Benedikt XVI, dort heißt es:
„Die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates ist zentraler Auftrag der Politik. Ein Staat, der nicht durch Gerechtigkeit definiert wäre, wäre nur eine große Räuberbande“

„Die Politik ist mehr als Technik der Gestaltung öffentlicher Ordnungen: Ihr Ursprung und Ziel ist eben die Gerechtigkeit“

Soziale Gerechtigkeit verlangt eine wirkliche Reformpolitik für die sozialen Sicherungssysteme, die den strukturellen Wandel der Arbeitsgesellschaft berücksichtigt und die soziale Sicherung auf eine neue Grundlage stellt.

Mit dem gemeinsamen Modell zur Sicherung der Alterseinkommen wollen wir (die katholischen Verbände) erreichen, dass auch künftig die solidarische Sicherung der Lebensrisiken gewährleistet bleibt und zugleich die Arbeitskosten deutlich gesenkt werden.

Dabei gehen wir von folgenden Zielen aus:
Folie 8 Ziele
Grundlegendes Ziel des Rentenmodells ist Gewährleistung sozialer Sicherheit im Alter, weitere Ziele sind:

· Verbreiterung der Einnahmebasis  durch Einbeziehung aller Einkünfte in die Finanzierung.

Die Herausforderungen können wir nur gemeinsam bewältigen. Wir brauchen ein Alterssicherungssystem, das alle Bürgerinnen und Bürger einbezieht, alle müssen ihren Beitrag leisten. (Hinweis auf Alterssicherungssysteme in der EU, in der Mehrheit Erwerbstätigenversicherungen bzw. Volksversicherungen, Deutschland hat hier Nachholbedarf)

· Gewährleistung einer bedarfsunabhängigen Mindestsicherung im Alter jenseits und unabhängig von der Erwerbsbiographie.

Solidarität und sozialer Ausgleich gehören zu den wesentlichen Prinzipien unserer Sozialversicherung, die gesetzliche Alterssicherung muss zukünftig stärker auf die Aufgaben der Mindestsicherung und des sozialen Ausgleichs ausgerichtet werden. Das leistet keine private Altersvorsorge.

· Beibehaltung des Grundprinzips der gesetzlichen Alterssicherung als solidarische, beitrags-, leistungsbezogene und umlagefinanzierte Sozialversicherung.

· Schaffung eines Spielraums für den Auf- und Ausbau der betrieblichen und privaten Altersvorsorge als Regelfall und Ergänzung.

Die Neuorganisation der Alterssicherung in der 1. und 2. Stufe und die damit verbundene Senkung der Arbeitskosten ermöglicht den Spielraum für den Ausbau der betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

2. Aufbau und Struktur

Folie 9 Das Modell
Ausgehend von diesen Grundsätzen und Zielen sieht das Modell der Solidarischen Alterssicherung drei Stufen vor:

Stufe 1 Sockelrente: Solidarische Pflichtversicherung für alle Einwohnerinnen und Einwohner

Stufe 2 Pflichtversicherung: Pflichtversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stufe 3 Betriebliche und private Altersvorsorge
Stufe 1 Sockelrente
Folie 10
Die Sockelrente ist eine "Volksversicherung" für alle Einwohnerinnen und Einwohner und gewährleistet eine Mindestsicherung im Alter unabhängig von Erwerbsarbeitszeiten.

Die Höhe orientiert sich am Existenzminimum (ohne Kosten für das Wohnen), das sind 410 Euro monatlich.

Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge aus allen positiven Einkünften, (das Existenzminimum von Kindern bleibt freigestellt.)

Der Beitragssatz beträgt ca. 5,5% auf die Summe aller positiven Einkünften bis zur Höhe der aktuellen Beitragsbemessungsgrenze.

Stufe 2 Arbeitnehmerpflichtversicherung

Folie 11 und 12
Für die Pflichtversicherung werden die wesentlichen Elemente der gesetzlichen Rentenversicherung beibehalten. Sie gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leistungen beruhen auf Beitragszeiten.

Die Absicherung des Risikos der Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit sowie die Regelung der Hinterbliebenenversorgung bleiben bis zum Renteneintrittsalter erhalten.

Für Ehepaare wird ein generelles Ehegatten-Rentensplitting eingeführt. Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten wird auf sechs Jahre verlängert. Die Rentenhöhe aus Stufe 1 und 2 zusammengenommen beträgt 950 €Euro netto monatlich bei durchschnittlichem Verdienst (das entspricht einer Rentenhöhe von derzeit 40 Entgeltpunkten).

Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge vom Bruttolohn in Höhe von ca. 11,5%, die paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht werden. Für Stufe 1 und 2 gilt die nachgelagerte Besteuerung.

(Zuschüsse, Beiträge und Erstattungen aus öffentlichen Mitteln an die gesetzliche Rentenversicherung werden im Verhältnis 40:60 der Stufe 1 und 2 zugeordnet. Die Stufe 1 und 2 unterliegen der Selbstverwaltung.)

Stufe 3 Betriebliche und private Altersvorsorge

Folie 13
Die betriebliche und private Altersvorsorge ergänzen die beiden vorhergehenden Stufen. Die Stufe 3 muss zum Regelfall der Altersvorsorge werden.

Alle drei Stufen zusammen sichern zukünftig, dass bei veränderten Versicherungsverläufen eine Lebensstandardsicherung im Alter gewährleistet ist.

Durch die Neuordnung der Alterssicherung werden die Lohnnebenkosten gesenkt und die Arbeitgeber deutlich entlastet. Dadurch entsteht Spielraum für den Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge. Es ist sicher zu stellen, dass Ansprüche aus der betrieblichen Altersvorsorge beitragsbezogen sind und bei einem Betriebswechsel nicht verloren gehen.

Aufgaben und Prinzipien der 3 Stufen des Rentenmodells im Überblick

Folie 14

Die 1. Stufe, die Sockelrente, hat die Aufgabe, das Existenzminimum für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu sichern. Diese Stufe organisiert umfassend den sozialen Ausgleich.

Die 2. Stufe, die Arbeitnehmerpflichtversicherung, soll über das Existenzminimum hinaus soziale Sicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleisten. Hier gilt das Äquivalenzprinzip, aus gleichen Beiträgen erfolgen gleiche Leistungen.

Aufgabe der 3. Stufe, betriebliche und private Altersvorsorge, ist die Lebensstandardsicherung. Vorherrschend ist hier das Prinzip der Risikodeckung, Prämien und Leistungen werden aufgrund der individuellen Risikostruktur der Versicherten kalkuliert.

Die kollektive soziale Sicherung und der soziale Ausgleich können nur in den ersten beiden Stufen organisiert werden.

3. Aspekte der Umsetzung des Rentenmodells

Finanzierung

Die Finanzierung des Rentenmodells ist möglich, das geht aus den Berechnungen des benötigten Finanzaufkommens für die Stufe 1 und 2 bei Umsetzung des Rentenmodells hervor, die auf Datenmaterial aus dem Jahr 2002 beruhen.

Übergangsphase

Folie 15 und 16

Mit einem Stichtagsmodell kann der Übergang vom heutigen Rentensystem auf das Rentenmodell relativ reibungslos gestaltet werden. Die Renten aus der derzeitigen gesetzlichen Rentenversicherung und aus dem neuen Rentenmodell werden getrennt berechnet: Die Anwartschaften nach bisherigem Rentenrecht werden bis zum Stichtag berechnet, diese Ansprüche haben Bestandsschutz. Ab dem Stichtag beginnt dann die Berechnung nach dem neuen Modell.

Der gleitende Übergang über eine volle Erwerbsgeneration hinweg hat Vorteile:

· Kein Rentenjahrgang wird besser bzw. schlechter gestellt wird als ein anderer.

· Beim Übergang auf das Reformmodell fallen zu keinem Zeitpunkt zusätzliche Ausgaben an
· Umstellungen in den unterschiedlichen Systemen sind ohne große Probleme zu bewältigen.
4. Folgerungen

Umverteilung und solidarischer Ausgleich

Die solidarischen Elemente werden im Rentenmodell deutlich gestärkt durch den Aufbau einer Sockelrente, deren Höhe unabhängig von den gezahlten Beiträgen ist und durch die Ausweitung der Kindererziehungszeiten in der Arbeitnehmerpflichtversicherung. Im Rentenmodell gewinnen Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkommen und Kindererziehende, das sind bis heute in der Regel Frauen, im Vergleich zum derzeitigen Rentenrecht tendenziell dazu, Versicherte mit überdurchschnittlichem Einkommen geben ab, das Niveau der Standardrente bleibt in etwa erhalten. Es besteht ein erheblich stärkerer Anreiz erwerbstätig zu sein und Beiträge zu zahlen als im derzeitigen System, denn jede Beitragszahlung führt zu einem Rentenanspruch oberhalb des Existenzminimums. Das Rentenmodell stärkt somit die Solidarität und den sozialen Ausgleich in der Rentenversicherung.
Mit dem Rentenmodell der solidarischen Alterssicherung gewinnen wir:       Folie 17
· Eigenständige Alterssicherung für alle EinwohnerInnen

· Anreiz zur Aufnahme von Erwerbsarbeit
· Bessere Voraussetzung zur Teilung von Erwerbsarbeit

· Bessere Anerkennung der Familienarbeit

· Beitrag zur eigenständigen Alterssicherung von Frauen

· Stärkung des Solidarprinzips in der Gesellschaft durch eine wirkliche Reform der Alterssicherung
Alterssicherung zukunftsfähig gestalten

Folie 18
· Wir werden die Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen, alle Bürgerinnen und Bürger müssen ihren Beitrag leisten

· Mindestsicherung und sozialer Ausgleich können nur über ein kollektives System sozialer Sicherung gewährleistet werden

· Das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes verpflichtet alle Parteien und politisch Verantwortlichen, nach solidarischen und sozial gerechten Lösungen zu suchen
Solidarität und soziale Gerechtigkeit als Grundprinzipen unserer Gesellschaft sind kein Auslaufmodell, sondern müssen ihre tragende Stütze bleiben. Sie dürfen nicht weiter beschädigt werden durch eine Sozialpolitik, die einseitig auf die Privatisierung von Lebensrisiken setzt und damit die gesellschaftliche Spaltung vorantreibt. Der Vorschlag des 3-stufigen Rentenmodells der Solidarischen Alterssicherung zeigt: Die notwendige Reform und Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung kann sozial und finanziell verträglich und ausgeglichen gestaltet werden. Es gibt Alternativen zur derzeitigen Reformpolitik!

Und dafür werden wir weiter kämpfen!


Köln, im Juli 2006

Lucia Schneiders-Adams

Referentin des Grundsatzreferates

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands

Bernhard-Letterhaus-Str. 26, 50670 Köln

Tel.: 
(02 21) 77 22 - 218

Fax:
(02 21) 77 22 - 116

E-Mail:
lucia.schneiders-adams@kab.de
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